
Kanton Baselland

Autor(en): Bähler, E. L.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen

Band (Jahr): 33/1947 (1948)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-45343

PDF erstellt am: 21.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-45343


Die Organisation des öffentüchen Schulwesens der Kantone 123

weisen und Akademiker haben kerne Aufhainneprüfung zu bestehen.

Zweisemestrige Fachkurse, abgehalten in Verbindung mit der Universität.
Das Schwekerische Tropeninstitut dient überdies der wissenschaftlichen
Forschung, der Sammlung von Tropenhteratur und der Pflege Tropenkranker.

*
Hochschulcharakter haben auch die privaten Missionsanstalten: Das

Missionsseminar der Evangelischen Missionsgesellschaft in Basel, das
Missionsschwesternhaus der Evangelischen Missionsgesellschaft in Basel und
die Pügermissionsanstalt «St. Chrischona».

Kanton Baselland

Gesetzliche Grundlagen

Sch.G. für den Kanton Basel-Landschaft vom 13.Juni 1946, in Kraft seit I.Jan./
I. April 1947, - Lehrplan fiir die Primarschulen des Kantons Basel-Landschaft vom
14. März 1947. - L. für die Arbeitsschulen des Kantons Baselland vom 17. April 1936.
Weisungen über den schulärzthchen Dienst in den öffentüchen Schulen des Kantons
Baselland.

L. für die Realschulen des Kantons Basel-Landschaft vom 14. März 1947.
G. über die Verabfolgung von Staatsstipendien und Studiendarlehen vom 16.

September 1946. V. über die Aufnahme von Schülern und Schülerinnen aus dem Kanton
Basel-Landschaft in die Baselstädtischen Schulen vom 25. Juü 1946.

1. Die Kleinkindersehule

Die Kleinkinderschulen skd freiwillige Schöpfungen, deren Träger
Gememden, Vereme oder Private sind. Sie erhalten Staatsbeiträge, sofern
sie sich dem vom Regierungsrat noch zu erlassenden Reglement unterstehen.
Eintrittsalter: 3.-4. Altersjahr. Kleines Schulgeld. Es bestehen 60
Kleinkinderschulen, verstreut über das ganze Kantonsgebiet. Viele von ihnen
haben den Charakter von Kinderbewahranstalten.

2. Die Primarschule

Eintrittsalter. AUe im Kanton wohnenden Kinder, die vor dem 1. Januar
das 6. Altersjahr zurückgelegt haben, werden auf Beginn des nächsten
Jahres schulpflichtig. Ein früherer Eintritt ist nicht gestattet, eine Rück-
steUung aus Gesundheitsrücksichten ist möghch.

Schuldauer. 8 Jahre.
Das Schuljahr umfaßt minimal 41 Schulwochen und beginnt im

Frühling.
Der Handarbeitsunterricht der Mädchen ist obligatorisches Fach von der

3. Klasse an. Der Hauswirtschaftsunterricht in der 8. Klasse ist freiwühg,
kann aber durch Gemeindebeschluß zum obligatorischen Fach erklärt
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werden. Der Knabenhandarbeitsunterricht ist obligatorisches Fach für die
6.-8. Klasse. Ein erweiterter Ktiabenhandarbeitsunterricht wkd von der
4.-8. Klasse fakultativ durchgeführt.

Primaroberschulen (6.-8. Klasse) mit obligatorischem Französischunterricht

erhalten die Bezeichnung «Sekundärschulen». Die Umgestaltung der
Oberklassen der Primarschule kann durch Gemeindebeschluß oder für den

ganzen Kanton erfolgen. Gartenbaukurse an der Primaroberschule.

Spezial- und Förderklassen. Zur Zeit besteht in Pratteln eine Hüfsklasse,
die auch Kinder aus andern Gememden au*fnimmt. Vom Staate
subventionierte private Anstalten sorgen für die geistig und körperlich
anormalen, sowie für schwererziehbare Kkder.

Unentgeltliche Abgabe der obligatorischen Lehrmittel und
Schulmaterialien und des Übungsmaterials der Mädchenarbeitsschule auf
Staatskosten.

3. Die Sekundärschule und die untere Mittelschule

a. Sekundärschulen. Nach dem neuen Gesetz werden die frühem
Sekundärschulen zu Realschulen ausgebaut werden. Über den Ausbau der Pri-
maroberstufe siehe Primarschule.

b. Die untern Mittelschulen, Realschulen. Sie bereiten auf die
Berufsschulen und andere höhere Lehranstalten vor und können progymnasialen
Charakter haben. Die ersten drei Jahreskurse skd obhgatorisch, der vierte
Jahreskurs ist fakultativ. Die Realschulen schließen an die 5. Primarklasse
an. Aufnahmeprüfung. Koedukation. Wo aber wegen zu großer Schülerzahl

ParaUelklassen eingerichtet werden müssen, kann nach Geschlechtern

getrennt werden. Der Mädchenhandarbeitsunterricht ist m aUen Schulen
und Klassen obhgatorisch, ebenso Hauswirtschaft und Knabenhandarbeit.
Schulgeld wkd kemes erhoben. Die Beschaffung und die Abgabe der
Lehrmittel und Schulmaterialien gehen auf Staatskosten.

4. Die beruflichen Fortbildungsschulen

(Der Unterricht beschränkt sich auf die in der Verordnung I zum Bundesgesetz

über die berufliche Ausbildung festgesetzten Pflichtstunden und
-Fächer.)

a. Gewerbliche Berufsschulen. Ergänzung zur Berufslehre. Obhgatorium
für Lehrlinge und Lehrtöchter während der ganzen Dauer der Lehre.
Gewerbhche Berufsschulen werden m vier Gememden geführt. Daneben
wkd eine freiwillige Berufswahlklasse und eine Vorlehrklasse geführt.
Es steht dem Landrat das Recht zu, für schulendassene Knaben und Mädchen

die Einführung von freiwilligen Fortbüdungskursen zu beschließen

(Landwktschafthche Kurse, Berufswahlklassen usw.).
b. Kaufmännische Berufsschulen. Ergänzung zur Berufslehre. Obhgatorium

für Lehrhnge und Leintöchter während der ganzen Dauer der
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Lehre. Träger skd die kaufmännischen Vereke. Eine Kaufmännische
Berufsschule wkd m Liestal geführt.

5. Die allgemeinen, landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen
Fortbildungs schulen

a. Allgemeine und landwirtschaftliche Fortbildungsschulen
Schulzweck: Geistige Förderung, vorab m der Muttersprache und in

der Vaterlandskunde, sowie Hebung der beruflichen Kenntnisse der schul-
endassenen Jugend. Jede Primarschulgememde soU eine aUgemeine
Fortbüdungsschule führen, und m vorwiegend ländlichen Gemeinden soU eke
landwirtschafthche Fortbüdungsschule errichtet werden. Kantonales
Obhgatorium für aUe Jünglinge, die kn 17. und 18. Altersjahr stehen, sofern sie

nicht eine höhere Mittelschule oder eine berufliche Fortbüdungsschule
besuchen. Das Schuljahr umfaßt 80 Unterrichtsstunden, die auf ein ganzes
Jahr oder auch auf ein Halbjahr verlegt werden können.

b. Hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen
Für die Mädchen wkd ek obligatorischer hauswktschafthcher Unterricht

durchgeführt mit mindestens 360 Unterrichtsstunden. Ektrittsalter :

18. Altersjahr.

6. Die vollen Berufsschulen

Die kantonale landwirtschaftliche Schule Liestal

2 Wkterkurse. Aufnahme nach zurückgelegtem 17. Altersjahr. Sofern
der Wkterschüler nicht m der Landwktschaft aufgewachsen ist, Ausweis
über praktische Betätigung m der Landwktschaft. Unterricht und
Lehrmittel skd unentgeltlich. Auch die Kosten für das Übernachten werden von
der Schule getragen, dagegen wkd ek Verpflegungsgeld erhoben.
Stipendien.

7. Die Lehrerbildung

Die baseUandschafthche Wahlfähigkeit wkd verliehen:

1. an Primarlehrer a. auf Grund der baseUandschafthchen Patentprüfung;
b. auf Grund des baselstädtischen Primarlehrerpatentes. Zur Primarlehrer-
patentprüfung werden zugelassen : die im Kanton heimatberechtigten oder
niedergelassenen Kandidaten und Kandidatinnen der schweizerischen
Lehrerbüdungsanstalten, sofern sie sämtliche Kurse ihrer Anstalt oder nach
bestandener Maturitätsprüfung eke mindestens zwei Jahre umfassende

pädagogische und methodische Ausbüdung an einem Lehrerseminar
genossen haben.

2. An Reallehrer auf Grund ekes Universitätsstudiums von mindestens
6 Semestern und des MitteUehrerdiploms.
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3. An Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen auf Grund ekes
Arbeitslehrerinnen- oder Haushaltungslehrerinnenpatentes.

Stipendien.

8. Die Maturitätsschulen

Dem Landrat steht das Recht zu, im BedarfsfaUe die Errichtung höherer
Mittelschulen (Maturitätsschulen und technische Schulen, gewerbhche
Fachschulen und landwirtschafthche Schulen mit Internatsbetrieb) zu
beschließen. Im übrigen stehen auf Grund eker Verekbarung aus dem Jahre
1924 zwischen den Kantonen Baselstadt und Baselland die Mittelschulen
und die Berufsschulen des Kantons Baselstadt den Schülern des Kantons
BaseUand offen, ebenso die Lehrerbüdungsanstalt auf Grund ekes
Abkommens aus dem Jahre 1928.
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